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Die Senatorin für Bau, Mobilität und 
Stadtentwicklung | Abteilung 6 Stadtplanung/ 
Bauordnung (Bremen Stadt)

Do 09:00 - 12:00
offener Sprechtag der Bauordnung
Do 14:00 - 17:00
offener Sprechtag der Bauordnung

Die Abteilung 6 Stadtplanung/Bauordnung der Senatorin für Bau, Mobilität und 
Stadtentwicklung hat die Aufgabe, die städtebauliche Entwicklung und die Gestaltung der 
Stadt zu lenken. Dieses findet seinen rechtlichen Niederschlag in Flächennutzungsplänen 
und in Bebauungsplänen. In den Bebauungsplänen wird festgelegt, wie ein Grundstück 
genutzt und wie es bebaut werden kann.

Die Abteilung 6 erfüllt baurechtliche Aufgaben u.a. im Zusammenhang mit 
Genehmigungen, Voranfragen, Teilungen sowie baurechtliche Aufgaben zur öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung.

Fragen zur bauordnungsrechtlichen Themen oder zu Genehmigungen, Bauanträgen, etc. 
können nur von Sachbearbeiterinnen/ Sachbearbeitern in der Bauordnung beantwortet 
werden. Bitte wenden Sie sich an das Bürgertelefon, um den für Sie zuständigen Bezirk zu 
kontaktieren.

Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
 

+49 421 361 0

Contrescarpe 72, 28195 Bremen

Website

office@bau.bremen.de

https://www.service.bremen.de/visitenkarte/die-senatorin-fuer-bau-mobilitaet-und-stadtentwicklung-10695
https://bau.bremen.de/
mailto:office@bau.bremen.de
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Unsere Dienstleistungen

Abweichungen von baurechtlichen Anforderungen, von Festsetzungen 
eines Bebauungsplans bzw. einer städtebaulichen Satzung oder von 
Regelungen der Baunutzungsverordnung beantragen

Wenn Ihr (Bau-)Vorhaben von baurechtlichen Vorschriften abweicht, müssen Sie die 
Zulassung der Abweichung beantragen. Dies gilt auch für Abweichungen von Vorschriften, 
die nicht im Baugenehmigungsverfahren geprüft werden.

Lebenslage(n):   Weiter lesen

Antrag auf Gaststättenfreisitz

Sie wollen Außengastronomie in Bremen oder Bremerhaven betreiben?

Lebenslage(n):  Weiter lesen

Baubeginn bei einem baugenehmigungsbedürftigen oder 
baugenehmigungsfrei gestellten Vorhaben anzeigen

Melden Sie den Beginn oder die Wiederaufnahme genehmigungsbedürftiger oder 
genehmigungsfrei gestellter Bauvorhaben mindestens eine Woche vorher der unteren 
Bauaufsichtsbehörde.

Lebenslage(n):  Weiter lesen

Baugenehmigung für die Errichtung einer Anlage beantragen

Für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung bestimmter baulicher Anlagen 
benötigen Sie eine Baugenehmigung. Dafür stellen Sie bei der zuständigen unteren 
Bauaufsichtsbehörde einen Bauantrag.

Lebenslage(n):   Weiter lesen

https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/abweichungen-von-baurechtlichen-anforderungen-von-festsetzungen-eines-bebauungsplans-bzw-einer-staedtebaulichen-satzung-oder-von-regelungen-der-baunutzungsverordnung-beantragen-185649
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/abweichungen-von-baurechtlichen-anforderungen-von-festsetzungen-eines-bebauungsplans-bzw-einer-staedtebaulichen-satzung-oder-von-regelungen-der-baunutzungsverordnung-beantragen-185649
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/antrag-auf-gaststaettenfreisitz-164690
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/antrag-auf-gaststaettenfreisitz-164690
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/baubeginn-bei-einem-baugenehmigungsbeduerftigen-oder-baugenehmigungsfrei-gestellten-vorhaben-anzeigen-185619
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/baubeginn-bei-einem-baugenehmigungsbeduerftigen-oder-baugenehmigungsfrei-gestellten-vorhaben-anzeigen-185619
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/baugenehmigung-fuer-die-errichtung-einer-anlage-beantragen-185621
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/baugenehmigung-fuer-die-errichtung-einer-anlage-beantragen-185621
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Baugenehmigung für die Errichtung einer Anlage im vereinfachten 
Verfahren beantragen

Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren gilt für Wohngebäude, für sonstige bauliche 
Anlagen, die keine Gebäude sind, für Nebengebäude und für Nebenanlagen zu 
vorgenannten Bauvorhaben und für Mobilställe.

Lebenslage(n):   Weiter lesen

Baustelle einrichten

Sie haben Fragen/Bedenken zur Sicherheit oder Einrichtung einer Baustelle?

Lebenslage(n):   Weiter lesen

Bauvoranfrage stellen

Wenn Sie einzelne Fragen zur Zulässigkeit Ihres Bauvorhabens vor Einreichung des 
Bauantrags klären möchten, können Sie dafür eine Bauvoranfrage stellen. In einem 
Bauvorbescheid gibt Ihnen die zuständige untere Bauaufsichtsbehörde zu diesen Fragen 
eine verbindliche Auskunft.

Lebenslage(n):    Weiter lesen

Bauvorhaben prüfen

Sie sind Nachbar und haben Bedenken gegen ein Bauvorhaben auf dem 
Nachbargrundstück? Sie sind Nachbar und haben von einem Bauantrag für das 
Nachbargrundstück erfahren?

Weiter lesen

Bauzustand anzeigen

Auf Verlangen der Bauaufsichtsbehörde müssen Sie den Beginn und die Beendigung 
bestimmter Bauarbeiten anzeigen.

Lebenslage(n):  Weiter lesen

https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/baugenehmigung-fuer-die-errichtung-einer-anlage-im-vereinfachten-verfahren-beantragen-185477
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/baugenehmigung-fuer-die-errichtung-einer-anlage-im-vereinfachten-verfahren-beantragen-185477
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/baustelle-einrichten-10390
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/baustelle-einrichten-10390
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/bauvoranfrage-stellen-186272
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/bauvoranfrage-stellen-186272
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/bauvorhaben-pruefen-10385
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/bauvorhaben-pruefen-10385
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/bauzustand-anzeigen-196490
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/bauzustand-anzeigen-196490
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Beratung zu den Bauvorschriften in Anspruch nehmen

In bestimmten Fällen kann eine Beratung durch die untere Bauaufsichtsbehörde zu 
einzelnen rechtlichen Voraussetzungen zu geplanten Bauvorhaben in Anspruch 
genommen werden.

Lebenslage(n):   Weiter lesen

Genehmigungsfreie Beseitigung einer Anlage anzeigen

Wenn Sie beabsichtigen, eine baugenehmigungsbedürftige oder baugenehmigungsfrei 
gestellte Anlage zu beseitigen, müssen Sie die Beseitigung mindestens einen Monat 
vorher der unteren Bauaufsichtsbehörde anzeigen.

Lebenslage(n):   Weiter lesen

Nutzungsaufnahme einer baugenehmigungsbedürftigen oder 
baugenehmigungsfrei gestellten Anlage anzeigen

Wenn Sie als Bauherrin oder Bauherr eine nicht verfahrensfreie bauliche Anlage nutzen 
möchten, müssen Sie dies spätestens zwei Wochen vorher der Bauaufsichtsbehörde 
anzeigen.

Lebenslage(n):   Weiter lesen

Sich bei der Erstellung eines Flächennutzungsplans beteiligen

Sie können sich an der Erstellung oder Änderung eines Flächennutzungsplans beteiligen.

Lebenslage(n):      Weiter lesen

Sonstige bauaufsichtliche Entscheidungen

Universelle Antragstrecke für bauaufsichtliche Entscheidungen vor oder parallel zum 
bauaufsichtlichen Hauptverfahren. Antragstrecke für Angelegenheiten Fliegender Bauten 
nach § 76 BremLBO.

Lebenslage(n):   Weiter lesen

https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/beratung-zu-den-bauvorschriften-in-anspruch-nehmen-188528
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/beratung-zu-den-bauvorschriften-in-anspruch-nehmen-188528
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/genehmigungsfreie-beseitigung-einer-anlage-anzeigen-185623
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/genehmigungsfreie-beseitigung-einer-anlage-anzeigen-185623
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/nutzungsaufnahme-einer-baugenehmigungsbeduerftigen-oder-baugenehmigungsfrei-gestellten-anlage-anzeigen-186298
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/nutzungsaufnahme-einer-baugenehmigungsbeduerftigen-oder-baugenehmigungsfrei-gestellten-anlage-anzeigen-186298
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/sich-bei-der-erstellung-eines-flaechennutzungsplans-beteiligen-197398
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/sich-bei-der-erstellung-eines-flaechennutzungsplans-beteiligen-197398
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/sonstige-bauaufsichtliche-entscheidungen-188406
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/sonstige-bauaufsichtliche-entscheidungen-188406
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Teilbaugenehmigung für die Errichtung einer Anlage beantragen

Mit der Teilbaugenehmigung können Sie vor der Erteilung der Baugenehmigung mit den 
Bauarbeiten für die Baugrube und für einzelne Bauteile oder Bauabschnitte beginnen. 
Hierzu stellen Sie bei der zuständigen unteren Bauaufsichtsbehörde einen Antrag auf 
Erteilung einer Teilbaugenehmigung.

Lebenslage(n):  Weiter lesen

Unterlagen zur Genehmigungsfreistellung für die Errichtung einer 
Anlage einreichen

Für die baugenehmigungsfrei gestellte Errichtung einer Anlage benötigen Sie eine 
Genehmigungsfreistellung. Dafür reichen Sie bei der zuständigen Gemeinde die 
erforderlichen Unterlagen ein.

Lebenslage(n):  Weiter lesen

Verlängerung der Baugenehmigung für die Errichtung einer Anlage 
beantragen

Sie können eine einmalige Verlängerung der Baugenehmigung bis zu zwei Jahren 
beantragen, wenn Ihnen zu Ihrem Bauvorhaben eine gültige Baugenehmigung vorliegt.

Lebenslage(n):   Weiter lesen

Verlängerung des Bauvorbescheids beantragen

Wenn Ihnen zu Ihrem Bauvorhaben ein gültiger Bauvorbescheid vorliegt, können Sie eine 
einmalige Verlängerung des Bauvorbescheids um 2 Jahre beantragen.

Weiter lesen

Nicht das Passende gefunden? Im gesamten Serviceportal suchen

Aktualisiert am 28.11.2025

https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/teilbaugenehmigung-fuer-die-errichtung-einer-anlage-beantragen-186240
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/teilbaugenehmigung-fuer-die-errichtung-einer-anlage-beantragen-186240
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/unterlagen-zur-genehmigungsfreistellung-fuer-die-errichtung-einer-anlage-einreichen-185625
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/unterlagen-zur-genehmigungsfreistellung-fuer-die-errichtung-einer-anlage-einreichen-185625
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/verlaengerung-der-baugenehmigung-fuer-die-errichtung-einer-anlage-beantragen-186276
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/verlaengerung-der-baugenehmigung-fuer-die-errichtung-einer-anlage-beantragen-186276
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/verlaengerung-des-bauvorbescheids-beantragen-186274
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/verlaengerung-des-bauvorbescheids-beantragen-186274
https://www.service.bremen.de/serviceportal-13091?fulltext=
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